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1. 	 Einleitung1

„Wie kann eine gehörlose Person 
als Gebärdensprachdolmetscherin 

in ihrer eigenen Gemeinschaft 
arbeiten? Das kann nicht sein. 

Du bist doch gehörlos!“

So sagte ein Mitglied der Gehörlosen-
gemeinschaft einmal zu einer gehör-
losen Dolmetscherin.2 Er war der An-
sicht, dass es doch schon genug qua-
lifizierte hörende Dolmetscher gebe, 
um den Kommunikationszugang zu 
gewährleisten, dass es sinnlos sei, ge-
hörlose Dolmetscher zu haben, da sie 
ja nicht die gleiche Leistung wie hö-
rende erbringen könnten. Tatsäch-
lich gehen viele Gehörlose bei der ers-
ten Begegnung mit einer gehörlosen 
Dolmetscherin davon aus, dass sie hö-
rend sei, und sind misstrauisch und 
verwirrt, wenn sie feststellen, dass sie 
gehörlos ist. Aber die Gehörlosenge-
meinschaft und die hörenden Dolmet-
scher lernen jetzt allmählich, welch er-
heblichen Beitrag gehörlose Dolmet-
scher in vielen Bereichen des Gebär-
densprachdolmetschens und der Kom-
munikation leisten. Es gibt weltweit 
den neuen Trend, dass Dolmetsch-
dienstleister für Gehörlose ein integ-
raler Teil des gehörlosen Lebens sein 
sollten. In der Literatur zum Gebärden-
sprachdolmetschen gibt es allerdings 
nur sehr wenige Informationen zu ge-
hörlosen Dolmetschern. Carolyn Ress-
lers (1999) vergleichende Analyse von 

„direktem“ und „vermitteltem“ Dol-
metschen bildet da eine seltene Aus-
nahme. Dieser Informationsmangel 
macht einen weiteren Beitrag zu ge-
hörlosen Dolmetschern unverzicht-
bar für diesen Band.3 Die Beschreibung 
verschiedener Aufgaben und Rollen 
gehörloser Dolmetscher („Deaf inter-
preter“, DI) wird Dolmetschern und 

Klienten ein besseres Verständnis die-
ses neuen Berufsbilds ermöglichen. 
Dieser Beitrag wendet sich speziell an 
Gehörlose und Hörende auf dem Ge-
biet des Dolmetschens und soll als In-
formationsquelle für die vielen vor-
handenen Fragen und Diskussionen 
zu gehörlosen Dolmetschern dienen.
	 Als Beispielsprachen werden in 
diesem Beitrag überwiegend Ame-
rican Sign Language (ASL), Langue 
des Signes Québécoise (LSQ), Englisch 
und Französisch verwendet. Dies sind 
die meistgenutzten Sprachen in der 
kanadischen Gehörlosengemein-
schaft. Die im Weiteren angesproche-
nen Punkte können aber auch auf An-
wender anderer Sprachen weltweit 
bezogen werden.
	 Der Beitrag ist in mehrere Ab-
schnitte unterteilt: Den Anfang ma-
chen ein historischer Abriss sowie 
eine Beschreibung der Rollen der DIs, 
auf die ich noch detaillierter eingehe, 
bevor ich verschiedene Modelle für 
den Einsatz von DIs vorstelle. Darauf 
folgt eine Erörterung des Berufsethos 
und der Ausbildung für DIs und zu 
guter Letzt werden ein paar Schluss-
folgerungen gezogen.

2. Gehörlose Dolmetscher

Das Dolmetschen zwischen Laut- und 
Gebärdensprache ist eine häufige 

Kommunikationsform in Begegnun-
gen zwischen Gehörlosen und Hören-
den und ist in der Literatur umfas-
send beschrieben worden (z. B. Frish-
berg 1990; Cokely 1992; Taylor 1993 
und 2002; Stewart, Schein & Cart-
wright 1998; Mindess 1999; Solow 
2000; Humphrey & Alcorn 2001). 
Aber Gehörlose, die als Dolmetscher 
für andere Gehörlose aus ihrer ei-
genen Gemeinschaft tätig sind, se-
hen sich vor viele Herausforderun-
gen gestellt, mit denen wir uns be-
fassen müssen. Im Folgenden wer-
den die Rollen, die DIs in der Gemein-
schaft einnehmen, im Kontext von 
Geschichte, Soziolinguistik und Aus-
bildung erörtert. Auf diese Kontex-
te wird eingegangen, um ein besse-
res Verständnis davon zu geben, wie 
die Gehörlosengemeinschaft gehör-
lose Dolmetscher sieht und warum 
diese Dolmetscher so notwendig sind.

2.1. Gehörlose Dolmetscher inner-
halb der Gehörlosengemeinschaft

Innerhalb der Gehörlosengemein-
schaft, in der einige Mitglieder über 
verschiedene zur Kommunikations-
vermittlung geeignete Fähigkeiten 
verfügen, gibt es viele Möglichkei-
ten für informelles Dolmetschen. 
Das kann im Kontext einer Schule 
für Gehörlose sein, am Arbeitsplatz 

1 Dieser Aufsatz wäre nicht möglich gewesen ohne die beständige Ermutigung und Unter-
stützung durch den Herausgeber dieses Buchs, Terry Janzen (vgl. Janzen 2005). Auch der 
Gehörlosengemeinschaft und meinen DI-Kollegen, mit denen ich in den letzten Jahren zu-
sammengearbeitet habe, bin ich für ihre wertvollen Beiträge dankbar, ebenso den anony-
men Gutachtern für ihre Kommentare und Vorschläge. Außerdem Dank an Lawrence Flei-
scher für seine wundervollen Kommentare und Diskussionen zu DI-Fragen und an meine 
Frau Genie Gertz, die mich in meinem Schreiben beständig unterstützt.
2 Der Originaltext verwendet bei Singularformen, die sowohl weiblich als auch männlich 
interpretierbar sind, konsequent das Personalpronomen „she“ statt des üblichen „he“. In 
der deutschen Fassung steht daher jeweils die weibliche Form des Singulars, gemeint ist 
aber in der Regel eine geschlechterübergreifende Bezeichnung; Anm. d. Übers.
3 Der Autor spielt hier auf den ursprünglichen Erscheinungsort des Aufsatzes an (vgl. Jan-
zen 2005); Anm. d. Übers.
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oder bei Zusammentreffen mit hö-
renden Fachleuten wie Anwälten, 
Ärzten usw. Dieser DI-Prozess kann 
Voicen sowie den Einsatz von Ges-
ten, Verschriftlichung oder anderer 
Gebärdensprachen umfassen. In Ab-
schnitt 2.1.1 werden einige Beispiele 
für Situationen beschrieben, in denen 
zweisprachige Gehörlose informell 
und spontan als DIs agieren. Diese 
Art des Dolmetschens kam auch vor 
der Einführung irgendwelcher Zerti-
fikate für DIs schon häufig vor.

2.1.1. Zweisprachige Gehörlose

Zweisprachige Gehörlose mit Kennt-
nissen in mindestens einer Schrift-
sprache und einer Gebärdensprache 
können auch dann Dolmetscher oder 
Übersetzer werden, wenn sie nicht 
hören oder sprechen können. Kan-
napell (1993) definiert solche „aus-
gewogenen Zweisprachigen“ als Per-
sonen, die sich mühelos in zwei Spra-
chen und Kulturen bewegen können. 
Es kommt in Klassen an Gehörlosen-
schulen oder sogar an der Hochschu-
le sehr häufig vor, dass die hören-
den Lehrer ihre Gedanken nicht klar 
kommunizieren oder vermitteln. Ihre 
Gebärdensprachkenntnisse sind oft 
schwach und ihre Gebärdenproduk-
tion mitunter eine verwirrende Mi-
schung aus Grammatik und Voka-
bular einer natürlichen Gebärden-
sprache sowie verschiedener Syste-
me, die eigentlich zur Kodierung ei-
ner Lautsprache gedacht sind. Ohne 
eine klar festgelegte für die gehör-
losen Schüler zugängliche Kommu-
nikationsform kann eine ungeheu-
re sprachliche Kluft zwischen Lehre-
rin und Schülern entstehen. Oft fun-

giert eine gehörlose Schülerin inoffi-
ziell, ohne besonders darum gebeten 
zu werden, als ‚Relais‘ oder ‚Mittler‘ 
zwischen der Lehrerin und den ande-
ren in der Klasse. Es gibt häufig min-
destens eine gehörlose Schülerin, die 
die Gedanken der Lehrerin nachvoll-
ziehen kann, weil sie die Gebärden-
sprache äußerst gut beherrscht und 
außerdem auch sehr gute Kenntnis-
se in der Zweitsprache (geschriebe-
ne oder gesprochene Sprache) besitzt, 
und die so die Mitteilungen der Leh-
rerin an die übrigen Klassenkamera-
den weitergibt.
	 Eine ähnliche Situation kann in 
einer Regelschulklasse entstehen, in 
die eine kleine Gruppe Gehörloser in-
tegriert ist. In diesem Fall ist es eher 
üblich, eine hörende Dolmetscherin 
im Klassenraum zu haben, aber von 
Zeit zu Zeit wird trotzdem eine gehör-
lose Schülerin für die anderen dolmet-
schen oder Informationen übersetzen.
	 In anderen Fällen agiert eine Ge-
hörlose vielleicht als Mittlerin zwi-
schen einer anderen gehörlosen Per-
son, die nicht gern schriftlich kom-
muniziert, und einer Hörenden, die es 
nicht gewohnt ist, mit Gehörlosen zu 
kommunizieren. Die zweisprachige 
Mittlerin kommuniziert mit der hö-
renden Person in Schriftsprache und 
übersetzt diese in Gebärdensprache 
bzw. umgekehrt.
	 Für zweisprachige Gehörlose kön-
nen sich viele Kommunikationssitua-
tionen wie die oben beschriebenen 
ergeben, aber sie sind sich in diesen 

„DI“-Situationen keines Berufsethos 
bewusst und agieren oft als ‚Helfer‘. 
Solche Dolmetscher können bei ih-
ren Einsätzen auch zu Anwälten der 
Gehörlosen werden.

	 Es gibt in jeder Gehörlosenge-
meinschaft einige Personen, die kul-
turell gehörlos sind, aber über ein ge-
wisses Resthör- oder Sprechvermö-
gen verfügen. Sie werden von Außen-
stehenden oft als Schwerhörige be-
zeichnet, gelten aber im Wesentli-
chen als Gehörlose, wenn sie starke 
Bindungen zur Gehörlosengemein-
schaft haben. Solche zweisprachigen 
Menschen müssen oft in der Kom-
munikation zwischen Hörenden und 
Gehörlosen vermitteln. Dieser Dol-
metschprozess ist meist konsekutiv. 
Zweisprachige Gehörlose können 
auch als „Kommunikationsmittler“4 
agieren: Zwischen Hörenden, de-
ren Gebärdensprachkenntnisse be-
schränkt sind, und Gehörlosen, die 
als halbsprachig (Cummins 1979 und 
2000; Skutnabb-Kangas 1981)5 oder 
einsprachig eingestuft werden. Die 
DI spielt in diesem Kommunikations-
prozess eine wichtige, wenn auch in-
offizielle Rolle, indem sie sicherstellt, 
dass die gehörlose Gesprächsteilneh-
merin die von der hörenden Person 
geäußerte Mitteilung begreift, auch 
wenn diese Person ihre Gedanken in 
einem visuellen und räumlichen Me-
dium nur unklar und grammatisch 
fehlerhaft ausdrücken kann.
	 Das oben beschriebene Dolmet-
schen durch zweisprachige Gehörlose 
ist nicht unbedingt als professionell 
anzusehen. Überlegungen zu einem 
professionellen Status für DIs kamen 
in den USA erst um 1970 auf (Bienve-
nu & Colonomos 1992) und sind in 
Kanada nach wie vor kaum ein The-
ma. Aber man sollte von DIs profes-
sionelle Arbeit erwarten, und dafür 
brauchen sie mehr Ausbildung und 
Erfahrung. Der nächste Abschnitt be-
schreibt den Aufstieg gehörloser Dol-
metscher auf ein professionelles Ni-
veau.

4 Der Begriff „Kommunikationsmittler“ wird in Abschnitt 3.2.2 genauer erörtert.
5 Siehe Abschnitt 3.2.2 für Einzelheiten zur Verwendung dieses Begriffs.
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2.2	Gehörlose Dolmetscher 
als Berufsdolmetscher

Der professionelle Status von DIs 
nahm seinen Anfang, als die Regis-
try of Interpreters for the Deaf (RID), 
eine US-amerikanische Organisation, 
die der kanadischen Association of 
Visual Language Interpreters of Ca-
nada (AVLIC) entspricht, die Rolle der 
DIs 1972 offiziell anerkannte, indem 
sie das Reverse Skills Certificate (RSC) 
einführte. Das RSC wurde allerdings 
überwiegend schwerhörigen Perso-
nen verliehen, die bevorzugt in eng-
lischer Lautsprache kommunizierten 
und im Allgemeinen nicht wirklich 
in die Gehörlosengemeinschaft ein-
gebunden waren. Diese frühe RSC-
Zertifizierung ermöglichte es diesen 
Personen, Mitglieder von Prüfungs- 
und Zertifizierungsausschüssen für 
hörende Dolmetscher zu werden. Es 
ist also etwas irreführend, bereits für 
diese Zeit eine echte Zertifizierung 
von DIs anzunehmen (Bienvenu & 
Colonomos 1992).
	 In den 80er-Jahren führten die 
USA die gesetzliche Verpflichtung ein, 
im Rechts- und Gesundheitssystem 
den Zugang zu Kommunikation si-
cherzustellen, wodurch der Bedarf 
an RSC-Dolmetschern zur Gewähr-
leistung einer effektiven Kommuni-
kation zwischen gehörlosen Klien-
ten mit idiosynkratischen Gebärden 
oder Gesten oder halbsprachigen (in 
einigen Fällen vielleicht sogar ein-
sprachigen) Klienten und hörenden 
Dolmetschern anwuchs. Der Gehör-
losenausschuss der RID schlug vor, 
die RSC-Bezeichnung in „Relay Inter-
preter Certificate“ zu ändern. In die-
ser Zeit begannen gehörlose Perso-
nen, selbst Relais-Dienste anzubieten. 
Auf dem Gebiet des Gebärdensprach-
dolmetschens begann man zu erken-

nen, wie wichtig es war, in so vielen 
Situationen wie möglich DIs dabei 
zu haben, wenn die hörenden Dol-
metscher aus verschiedensten Grün-
den Probleme bei der Ausübung ih-
rer Aufgabe hatten. Ein Team aus hö-
render Dolmetscherin und DI verbes-
sert die Qualität des Dolmetschens 
für alle Beteiligten. Das soll nicht un-
bedingt heißen, dass hörende Dol-
metscher inkompetent sind – es hat 
eher mit den vielen Faktoren zu tun, 
die zur Anerkennung einer DI als Teil 
des Teams führen (Bienvenu & Colo-
nomos 1992; Stewart et al. 1998; Min-
dess 1999). Diese Punkte werden im 
weiteren Verlauf dieses Beitrags noch 
erörtert.
	 Ende der 90er Jahre begann die 
RID mit der formalen Zertifizierung 
für DIs durch die Einführung eines 
vorläufigen Zertifikats (CDI-P), das 
DIs bis zur Umsetzung eines endgül-
tigen Evaluationsverfahrens die be-
rufliche Tätigkeit gestattete. Die in 
den 80er Jahren vorgeschlagene Be-
zeichnung „Relay Interpreter“ wurde 
verworfen. 1998 bot die RID schließ-
lich die volle Zertifizierung als DI 
(CDI) an. Gehörlose, die sich zertifi-
zieren lassen möchten, müssen eine 
zweiteilige Prüfung ablegen: Eine 
schriftliche Prüfung und eine prak-
tische Dolmetschprüfung. Nach der 
Zertifizierung müssen DIs regelmä-
ßige Weiterbildungsmaßnahmen 
wahrnehmen, um ihr Zertifikat nicht 
zu verlieren, genau wie ihre hören-
den Kollegen, die das Certificate of In-
terpretation (CI) oder das Certificate 
of Transliteration (CT) erworben ha-
ben (Gouby 2003).6

	 In den 90er Jahren gab es in Ka-
nada etliche Versuche, einen Zerti-
fizierungsprozess für gehörlose Dol-
metscher einzuführen. Es waren dort 
eine ganze Reihe gehörloser Perso-
nen in verschiedensten Situationen 
als DIs tätig, und es gab eine kleine 
Gruppe von DIs, denen sich die Mög-
lichkeit geboten hatte, eine Ausbil-
dung zu absolvieren, vor allem in Bri-
tish Columbia, Manitoba und Onta-
rio. 1996 gab es auf der Jahrestagung 
der AVLIC den Versuch, innerhalb der 
Organisation eine DI-Sparte zu grün-
den, doch er wurde nie offiziell umge-
setzt, und es gibt in Kanada bis heute 
keine Zertifizierung für DIs.7 Seit Mit-
te der 90er-Jahre gab es in der kanadi-
schen Gehörlosengemeinschaft aber 
große Nachfrage nach ASL-LSQ-Dol-
metschern bei nationalen Kongres-
sen oder Festivals. Eine von einer Ge-
hörlosen geführte Agentur in Montre-
al bietet Dolmetschdienste zwischen 
den beiden Gebärdensprachen sowie 

„Spiegeln“ an (Boudreault & Scully 
2001) (s. Abschnitt 3.2.1). Im Zuge der 
steigenden Nachfrage nach DI-Dienst-
leistungen in ganz Nordamerika und 
in Anbetracht des besseren Verständ-
nisses der Bedeutung von DI-Dienst-
leistungen ist die Zertifizierung von 
DIs in Kanada der logische nächste 
Schritt zur Sicherstellung einer gleich-
bleibend hohen Dolmetschqualität. 

3. Berufsbild und Rollen 
gehörloser Dolmetscher

Die Rolle gehörloser Dolmetscher ist 
im Allgemeinen weder innerhalb 
der kanadischen Gehörlosengemein-

6 Siehe auch die Beschreibungen der Zertifikate und weitere Informationen auf der Website 
der Registry of Interpreters for the Deaf: http://www.rid.org (23. 2. 2010).
7 Das gilt auch noch 2010; Mitteilung von Patrick Boudreault per E-Mail vom 21. 2. 2010; 
Anm. d. Übers.
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schaft noch unter den kanadischen 
Gebärdensprachdolmetschern wirk-
lich klar definiert, abgesehen von 
der allgemeinen Annahme, dass DIs 
üblicherweise „mitteln“ oder „spie-
geln“. Von Dolmetschern zwischen 
Laut- und Gebärdensprachen spre-
chen wir meist als „hörenden“ Dol-
metschern, also könnte man „gehör-
lose“ Dolmetscher einfach als die an-
sehen, die zufällig gehörlos sind. Vie-
le Menschen gehen aber davon aus, 
dass gehörlose Dolmetscher nur be-
stimmte Aufgaben übernehmen 
könnten, was oft zu der irrigen Vor-
stellung führt, dass die Rolle von DIs 
eingeschränkt sei. Es gibt ein allge-
meines Missverständnis unter den 
Mitgliedern der Gehörlosengemein-
schaft und vielen Hörenden, dass die 
Aufgabe von DIs ausschließlich dar-
in bestehe, als Relais zwischen einer 
geprüften hörenden Dolmetscherin 
und einer gehörlosen Klientin zu ver-
mitteln, um Unterschiede im Sprach-
gebrauch aufgrund des Sprach- und 
Bildungshintergrunds der gehörlo-
sen Person auszugleichen.
	 In Abschnitt 3.1 und 3.2 werden 
verschiedene mögliche Aufgaben ge-
hörloser Dolmetscher vorgestellt. Es 
gibt zwei Hauptkategorien von DIs: 
Solche, die überwiegend mit zwei 
Sprachen und solche, die überwie-
gend innerhalb einer Sprache arbei-
ten. Um den Bedarf für die verschie-
denen Rollen von DIs in Kanada zu 
verstehen, müssen wir die histori-
sche Entwicklung betrachten.

3.1. Arbeiten mit zwei Sprachen

Kanada und viele andere Länder auf 
der Welt, in denen es zwei oder mehr 
offizielle Amtssprachen gibt (z. B. die 
Schweiz, Irland usw.), gelten im Gan-
zen als bi- oder multilingual. Neben 
den jeweiligen offiziellen Lautspra-
chen dieser Länder sehen wir in der 
Regel auch die Entstehung zweier Ge-
hörlosengemeinschaften, die oft par-
allel zu den Sprachregionen der Hö-
renden verlaufen, sogar innerhalb 
einzelner Städte.8 Meistens werden 
Gehörlosenschulen gegründet, die 
mit der regionalen Lautsprache der El-
tern konform gehen. Unterrichtsspra-
che in diesen Schulen ist überwie-
gend die erste Laut- bzw. Schriftspra-
che der Eltern, selbst wenn die Eltern 
gehörlos sind; also bspw. Französisch, 
wenn die Eltern in einer französisch-
sprachigen Gemeinschaft leben. Die 
natürliche Gebärdensprache der je-
weiligen Region wird oft lediglich als 
Option oder alternative Kommunika-
tionsmethode in der Erziehung und 
Bildung Gehörloser gesehen (Cham-
berlain & Boudreault 1998).
	 In Kanada gibt es zwei offizielle 
Laut- und Schriftsprachen, Franzö-
sisch und Englisch. In Kanada werden 
aber noch viele weitere Sprachen ge-
sprochen, wie z. B. indigene und an-
dere Minderheitensprachen. In der 
Gehörlosengemeinschaft existieren 
zwei formal vom kanadischen Ge-
hörlosenverband anerkannte Spra-
chen: Die in der frankophonen Ge-
meinschaft verwendete Langue des 
Signes Québécoise (LSQ oder Quebec 
Sign Language) und die in der anglo-
phonen Gemeinschaft verwendete 
American Sign Language (ASL) (Ca-
nadian Association of the Deaf, CAD, 
2002). Beide Gebärdensprachen ha-
ben dieselben Ursprünge und sind 

sich in vielen linguistischen Merk-
malen ähnlich, doch es handelt sich 
um zwei eigenständige Sprachen in-
nerhalb ihres jeweils eigenen kultu-
rellen Kontexts, die die Denkweise 
der jeweiligen Gemeinschaft wider-
spiegeln. Jede dieser Gebärdenspra-
chen hat ihre eigene Grammatik und 
weist zumindest einen leichten Ein-
fluss der Lautsprache (und Schrift-
sprache) der Region auf. Manchmal 
führen die oberflächlichen Ähnlich-
keiten aber zu ernsthaften Missver-
ständnissen, wenn Mitglieder aus 
beiden Gehörlosengemeinschaften 
miteinander kommunizieren.

3.1.1. DIs für ASL-LSQ

Angesichts der kulturellen, sprach-
lichen und Bildungscharakteristika 
der kanadischen Gehörlosengemein-
schaft besteht ein Bedarf an ASL-LSQ-
DIs, um die beiden Sprachgruppen 
bei der Interaktion und Kommunika-
tion untereinander zu unterstützen. 
Trotz langer Jahre, in denen teilweise 
Sprachsegregation herrschte, entwi-
ckelt sich der Kontakt zwischen den 
beiden Gebärdensprachen jetzt stetig 
intensiver, doch intensiverer Kontakt 
zwischen den beiden Sprachgemein-
schaften heißt nicht, dass nun jedes 
Mitglied zweisprachig wäre.
	 Der ASL-LSQ-Dolmetschprozess 
ähnelt dem, den hörende Gebär-
densprachdolmetscher erleben, au-
ßer dass eine ASL-LSQ-Dolmetsche-
rin unter Umständen mit einer zu-
sätzlichen DI arbeiten muss (die sie 
spiegelt), was von mehreren Fakto-
ren abhängt. Diese Notwendigkeit 
wird weiter unten in den Abschnit-
ten zur Arbeitsumgebung genauer er-
örtert. ASL-LSQ-Dolmetscher müssen 
auch visuell sehr effizient arbeiten, 
vielfachen kontextuellen und sprach-

8 Siehe Leeson (2005) für eine Erörterung 
dieser Situation in Irland. In Irland gibt es 
vielleicht keine zwei eigenständigen Ge-
hörlosengemeinschaften mit einer jeweils 
eigenen Gebärdensprache wie in Kanada, 
aber es ist offensichtlich, dass sich der Ge-
bärdensprachgebrauch in Irland durch eine 
große Variationsbreite auszeichnet.

Beitrag aus: DAS ZEICHEN 84/2010 • Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser (www.sign-lang.uni-hamburg.de/signum/zeichen/)



124 DZ 84 10

d o l m e t s c h e n

lichen Informationen gleichzeitig fol-
gen und diese Bedeutungsvielfalt in 
die jeweilige Gebärdensprache als 
Zielsprache übertragen. Es reicht aber 
nicht aus, zwei Gebärdensprachen zu 
kennen. ASL-LSQ-Dolmetscher müs-
sen außerdem auch zwei Schriftspra-
chen fließend beherrschen, nämlich 
Englisch und Französisch. ASL ver-
wendet im Vergleich zur LSQ häufiger 
das Fingeralphabet und abgekürzte 
Gebärden oder Akronyme. Man muss 
Englisch verstehen, um die Ursprün-
ge dieser Elemente zu erkennen und 
so das korrekte Äquivalent in Fran-
zösisch oder LSQ zu finden. Beispiels-
weise gebärdete die Vorstandsvorsit-
zende bei einer Versammlung mit Be-
teiligung von ASL-LSQ-Dolmetschern 

„O-O-O“. Die ASL-LSQ-Dolmetscherin 
kannte diese Abkürzung aber nicht 
und musste nachfragen. Sie erfuhr 
dann, dass es eine Abkürzung von 

„Out of Order“ [„Außer Betrieb“] war, 
und musste die semantische Entspre-
chung im Französischen nachschla-
gen, bevor sie sie in LSQ wiederge-
ben konnte, die keine derartige Ab-
kürzung besitzt. Ein weiteres häufi-
ges Beispiel ist, dass LSQ zur Kenn-
zeichnung eines Eigennamens oder 
Fachbegriffs häufig das Mundbild des 
Wortes mit dem gebärdeten ersten 
(gefingerten) Buchstaben des Wortes 
kombiniert, während in ASL das ge-
samte Wort gefingert wird. Deshalb 
muss die Dolmetscherin zunächst 
das französische Wort erkennen und 
ins Englische übersetzen, bevor sie 
die Mitteilung in ASL formuliert, wo-
bei die passende Wahl entweder eine 
ASL-Gebärde oder das gefingerte eng-
lische Wort sein kann.
	 Hierdurch werden ASL-LSQ-Dol-
metscher vor eine größere Heraus-
forderung gestellt: Um sicherzustel-
len, dass Bedeutungen zwischen zwei 

Gesprächsparteien korrekt übermit-
telt werden, müssen die Dolmetscher 
gleichzeitig multikulturelle und mul-
tilinguale Informationen bewältigen. 
Gelegentlich müssen ASL-LSQ-Dol-
metscher bei Gruppentreffen oder 
in hitzigen Diskussionen gehörlose 
Gesprächsteilnehmer unterbrechen, 
weil sowohl ASL- als auch LSQ-gebär-
dende Teilnehmer meist davon aus-
gehen, einander zu verstehen, ohne 
auf die Dolmetscherin und ihre Mit-
teilungen zu achten, obwohl die 
Dolmetscherin semantische Unter-
schiede zwischen den Gebärden der 
Gesprächsteilnehmer feststellt, die 
für Verwirrung sorgen. Das kann pas-
sieren, weil ASL und LSQ zahlreiche 
gemeinsame grammatische Struk-
turen besitzen, und diesbezügliche 
Annahmen zu großen Missverständ-
nissen führen können. Die ASL-LSQ-
Dolmetscherin ist dafür verantwort-
lich, sicherzustellen, dass beide Teil-
nehmer ihre gegenseitigen Mitteilun-
gen auch tatsächlich gleich verste-
hen, und muss daher ständig auf den 
Umgang mit sprachlichen Elementen 
aus sämtlichen beteiligten Sprachen 
vorbereitet sein.

3.1.2 ASL-LSQ-Dolmetschen 
für taubblinde Menschen

Zusätzlich zu den oben beschriebe-
nen Aufgaben arbeiten DIs auch mit 
taubblinden oder stark sehbehinder-
ten Menschen. Im Allgemeinen las-
sen sich bei taubblinden Menschen 
vier Typen von Taubblindheit un-
terscheiden: Usher-Syndrom, erb-
lich bedingte Blindheit, Rötelnüber-
tragung im Mutterleib und späterer 
Sehverlust (Atwood, Clarkson & Laba 
1992; Collins 1993). ASL-LSQ-Dolmet-
scher können bei taubblinden Men-
schen Taktile Gebärdensprache ein-

setzen oder bei Menschen mit ein-
geschränktem Sehvermögen in ei-
nem kleineren Gebärdenraum und 
größerer Nähe zur Person gebärden. 
Die gedolmetschte Information um-
fasst sowohl den Text der Unterhal-
tung als auch visuelle Informatio-
nen über die Umgebung. Sicherzu-
stellen, dass eine taubblinde Person 
einer Diskussion oder einem Vortrag, 
die bzw. der in einer anderen Gebär-
densprache gehalten wird, so unein-
geschränkt wie möglich folgen kann, 
ist eine ungeheure Aufgabe (Smith 
1994; Petronio 1995; Collins & Petro-
nio 1998). Eine detaillierte Beschrei-
bung des „turn-taking“ in gebärdeten 
Unterhaltungen taubblinder Men-
schen findet sich bei Mesch (2001). 
Gehörlose Dolmetscher sind für die-
se Aufgabe am besten geeignet, da 
sie die sprachliche Fähigkeit besit-
zen, räumliche Informationen in eine 
nicht visuell bestimmte Form, einen 
kleineren Gebärdenraum oder taktil 
zu übertragen, was zur höchstmögli-
chen Dolmetschqualität für taubblin-
de Klienten führt.

3.2. Arbeiten innerhalb einer 
Sprache

Eine DI kann auch innerhalb nur einer 
Sprache in verschiedenen Funktio-
nen arbeiten. Wie können wir die DI 
in solchen Fällen als „Dolmetscherin“ 
bezeichnen? Für DIs ist ihre Arbeit 
nicht zwingend mit zwei Sprachen 
verbunden, sondern kann auch in der 
Übertragung einer Sprache in eine 
andere Kommunikationsform beste-
hen, wie Gesten, Zeichnungen, Hilfs-
requisiten, idiosynkratische Gebär-
den, Internationale Gebärden usw., 
die nicht als eigentliche Sprachsys-
teme gelten. In anderen Fällen ist die 
Ausgangssprache mit der Zielsprache 
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identisch, nämlich beim „Spiegeln“ 
(s. Abschnitt 3.2.1). Das Wichtigste 
hierbei ist ein ausreichender „time 
lag“ für die gehörlose Dolmetscherin 
zur Verarbeitung der Informatio-
nen für die Wiedergabe im jeweili-
gen Format. Die Arbeit von DIs in-
nerhalb einer Sprache ist in drei Ka-
tegorien unterteilt, nämlich „Spie-
geln“ (DI-M [von „mirroring“]), „Mit-
teln“ (DI-F [von „facilitator“]) und 
das Dolmetschen in Internationale 
Gebärden (DI-IS [von „International 
Sign“]). Das Dolmetschen für taub-
blinde Menschen kann als zusätzli-
cher Kompetenzbereich für jede die-
ser Aufgaben betrachtet werden.

3.2.1 „Spiegeln“

Das „Spiegeln“ wird im Englischen 
auch manchmal als „shadowing“, 
also „Schattendolmetschen“, bezeich-
net. Der Begriff „Spiegeln“ trifft den 
Sachverhalt aber besser, denn meist 
ist eine Anordnung gemeint, in der 
die Dolmetscherin der Gebärdenden 
gegenüber steht. Aufgabe der „spie-
gelnden“ Dolmetscherin (DI-M) ist es, 
sämtliche grammatischen Merkmale 
der gebärdeten Mitteilung der Vortra-
genden, einer Zuschauerin oder auch 
einer anderen ASL-LSQ-Dolmetsche-
rin oder hörenden Dolmetscherin zu 
reproduzieren. Eine DI-M wird meis-
tens dann eingesetzt, wenn bei gro-
ßen Veranstaltungen (wie z. B. einer 
Versammlung oder Tagung) mit über-
wiegend gehörlosen Teilnehmern 
Fragen an die Vortragenden gestellt 
werden. Um für alle Zuschauer kom-
munikative Effizienz sowohl im Hin-
blick auf Redefluss als auch auf Zeit-
management zu sichern, ermöglicht 
die DI-M gehörlosen Teilnehmern, 
einfach aufzustehen und ihre Frage 
zu stellen, ohne erst nach vorn oder 

aufs Podium gehen zu müssen. Die 
DI-M reproduziert sämtliche Informa-
tionen der Gebärdenden, indem sie 
sowohl das lexikalische Material als 
auch die nicht-manuellen Merkma-
le gebärdet. Die DI-M braucht mög-
licherweise einen leichten „time lag“ 
zur Verarbeitung der Mitteilung, um 
sie klar und ohne Auslassung wichti-
ger grammatischer Elemente gebär-
den zu können. Um mit Erfolg arbei-
ten zu können, muss die DI-M ein he-
rausragendes Talent zur Sprachimi-
tation besitzen und in der Lage sein, 
Informationen sehr schnell zu verar-
beiten. Ist das „Spiegeln“ unklar, wer-
den die gehörlosen Teilnehmer wahr-
scheinlich versuchen, die ursprüng-
lich Gebärdende irgendwo im Raum 
auszumachen, aber das kann zu Ver-
wirrungen führen (weil diese bspw. 
schwer zu sehen oder bereits dabei 
ist, die Frage zu beenden usw.). Mit-
unter ist für einen Mangel an Klarheit 
nicht die DI-M verantwortlich, son-

dern die Urheberin der Ausgangsmit-
teilung, die sich nicht klar ausdrückt. 
In solchen Fällen einer unklaren Aus-
gangsmitteilung versteht die DI-M sie 
vielleicht nicht oder fügt zusätzliche 
Informationen hinzu. Doch meistens 
übermittelt die DI-M die Mitteilung 
gebärdengetreu, so wie sie sie sieht, 
und agiert so als ‚Röhre‘ oder als Bo-
tin, die die Mitteilung einer anderen 
Person überträgt.
	 Ein anderer Situationstyp ergibt 
sich, wenn eine DI-M in Kombinati-
on mit einer ASL-LSQ-DI eingesetzt 
wird. In diesen Situationen sitzt die 
ASL-LSQ-DI einer in ASL bzw. LSQ vor-
tragenden Person gegenüber und die 
DI-M spiegelt die Verdolmetschung 
der ASL-LSQ-DI. In den Abbildungen 
1–6 auf dieser und den nächsten Seiten 
ist jeweils eine DI-M in dieser Funk
tion in die Konfiguration eingeschlos-
sen.9 Eine ASL-LSQ-DI im Team mit ei-
ner DI-M ist die übliche Dolmetscher-
kombination, um die Übertragung in 

Abb. 1: ASL-LSQ-DI-Modell, hier mit einer in 
ASL Vortragenden
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ASL/LSQ
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Abb. 2: ASL-LSQ-DI-Modell: Verdolmet-
schung einer Publikumsfrage in LSQ für die 
in ASL Vortragende

9 Im Original verweist der Autor an dieser Stelle auf Abbildungen, die im 4. Abschnitt des 
Textes zu finden sind. Da dieser Abschnitt in den zweiten Teil des Beitrags fällt, der erst in 
der kommenden Zeichen-Ausgabe veröffentlicht wird, werden die betreffenden Abbildun-
gen bereits hier im ersten Teil und dann nochmals in Teil II (dort dann allerdings in ande-
rer Nummerierung) abgedruckt; Anm. d. Red.
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Situationen sicherzustellen, in denen 
die Verdolmetschung der ASL-LSQ-
DI für das Publikum nicht einseh-
bar ist, weil sie genau wie das Pub-
likum der Vortragenden gegenüber-
steht. Eine DI, die mit zwei Sprachen 
arbeitet, kann zur Aufrechterhaltung 
des Kommunikationsflusses wäh-
rend des Dolmetschprozesses zwi-
schen den Rollen der ASL-LSQ-DI und 
der DI-M wechseln. Das ist ein inte-
ressanter Aspekt der Dolmetschpra-
xis, weil die Dolmetscherin in ihrem 
Sprachgebrauch und hinsichtlich ko-
gnitiver Verarbeitungsprozesse äu-
ßerst variabel und flexibel sein muss. 
Weitere Beispiele hierfür folgen wei-
ter unten.
	 Unglücklicherweise können der DI 
bei derartigen Rollenwechseln auch 
schon einmal die Arbeitssprachen 
durcheinandergeraten. Die als ASL-
LSQ-DI fungierende Dolmetscherin 
wird z. B. LSQ als Zielsprache gebär-
den, während die Vortragende für 
das Publikum in ASL gebärdet. Dann 
muss die DI vielleicht rasch in die Rol-
le der DI-M wechseln, wenn jemand 
im Publikum eine Frage in LSQ stellt, 
die von der (ursprünglichen) DI-M 

in ASL verdolmetscht wird und nun 
für die Vortragende gespiegelt wer-
den muss. Nachdem die Frage gestellt 
und verdolmetscht wurde, kehrt die 
Dolmetscherin für die Antwort der 
Vortragenden wieder in ihre Rolle als 
ASL-LSQ-DI zurück. Das Problem ist, 
dass es nach solch komplexen Rol-
lenwechseln schon vorgekommen ist, 
dass die Dolmetscherin dann in ASL 
zu gebärden beginnt, genau wie die 
Vortragende. Bei einem Fall, in dem 
das passierte, fiel der Fehler glückli-
cherweise einem Mitglied des Dol-
metschteams auf, das der verwirr-
ten Dolmetscherin gegenübersaß, 
und sie machte das Team darauf auf-
merksam. Diese Art Fehler kann pas-
sieren, wenn man am Ende eines lan-
gen Dolmetschtages müde wird.10

	 Bei manchen Gelegenheiten ar-
beitet die DI-M im Team mit einer hö-
renden Dolmetscherin. In diesen Fäl-
len steht die DI-M auf der Bühne vor 
dem Publikum während die hören-
de Dolmetscherin aus einer Lautspra-

che wie z. B. Englisch als Ausgangs-
sprache in eine Gebärdensprache wie 
ASL überträgt. Die DI-M nutzt diesen 
ASL-Text als Ausgang, aber weil die 
DI ASL muttersprachlich beherrscht, 
kann sie die Zielmitteilung in sehr 
klarer und flüssiger ASL vortragen. 
Diese Möglichkeit wird bei speziellen 
Gelegenheiten genutzt, in denen ein 
Großteil des Publikums gehörlos ist. 
In dieser Rolle ergänzt und vervoll-
kommnet die DI-M visuelle Aspek-
te des Zieltextes aus dem vielleicht 
stärker eingeschränkten oder weni-
ger lebendigen Register der hören-
den Dolmetscherin. Die Zielsprache 
wird mit reichhaltigerem und voll-
ständigerem Einsatz grammatisch 
bedeutsamer Mimik und einer stär-
keren Nutzung des grammatischen 
Raumes gebärdet. Die DI-M kann au-
ßerdem kulturelle und sprachliche 
Informationen aus der Sicht der Ge-
hörlosen in das Material einarbeiten. 
Das Publikum äußert sich immer po-
sitiv über diese Form des Teamdol-
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Abb. 3: ASL-LSQ-DI-Modell: Frage einer ASL-
Nutzerin an die in ASL Vortragende

Abb. 4: Team aus ASL-LSQ-DI, DI-M und hö-
render LSQ-Französisch-Dolmetscherin, hier 
mit französischsprachiger Vortragender
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10 Hörende Dolmetscher berichten von ähnlichen Ermüdungserscheinungen, bei denen 
sie versehentlich in dieselbe Sprache ‚dolmetschen‘, die der Ausgangssprecher oder Ge-
bärdende verwendet.
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Abb. 5: ASL-LSQ-DIs mit Video-Unterstüt-
zung
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metschens, aber es findet leider nur 
selten statt.

3.2.2. Die DI als Mittlerin

In diesem Beitrag wird statt der be-
liebteren Bezeichnungen „Relaisdol-
metscher“ oder „Zwischendolmet-
scher“ der Begriff „Mittler“ verwen-
det.11 Diese Begriffe werden aber alle 
als gleichrangig betrachtet und be-
zeichnen dieselbe Arbeit. Die Funk-
tion der gehörlosen Dolmetscherin 
als Mittlerin (DI-F [von „facilitator“]) 

bildete sich heraus, als hörende Dol-
metscher allmählich eingestanden, 
dass sie große Schwierigkeiten dabei 
hatten, die Gebärden einiger Klien-
ten zu verstehen. Das kann an zahl-
reichen Faktoren liegen, wie z. B. dem 
sprachlichen, kulturellen und Bil-
dungshintergrund dieser Klienten, 
der dazu führt, dass die Person über 
so gut wie gar kein formales Sprach-
system verfügt oder (wie in der Lite-
ratur zum Bilingualismus beschrie-
ben) „halbsprachig“ ist (Cummins 
1979, 2000; Skutnabb-Kangas 1981), 
d. h. sie besitzt unter Umständen ein-
geschränkte oder minimale kommu-
nikative und interkulturelle Kompe-
tenzen. Auf Grundlage dieser Fakto-
ren erkannten die hörenden Dolmet-
scher langsam, dass sie mit einer ge-
hörlosen Person im Team arbeiten 
sollten, um die Qualität der Kommu-
nikation während des gesamten Dol-
metschprozesses sicherzustellen.
	 Es geht hier um diejenigen gehör-
losen Personen, deren Spracherwerb 
verspätet stattfand, oder die ein in 
Qualität und Quantität unzureichen-
des Sprachangebot erhielten, sodass 
sie keine wirkliche Kompetenz in ASL 
oder LSQ erlangen konnten (Boud-
reault 1999; Morford & Mayberry 
2000) und daher als halbsprachig 
gelten. Es gibt außerdem vereinzelte 
Personen, die über nur rudimentäre 
Gebärdensysteme verfügen, weil sie 
aus dem formalen Bildungssystem 
herausgehalten wurden oder jahre-
lang keine Gelegenheit hatten, mit 
vielen anderen Menschen zu inter-

agieren und kommunizieren. Diese 
Menschen verwenden überwiegend 

„home signs“ oder Gesten und kön-
nen üblicherweise nur von sehr we-
nigen Personen verstanden werden. 
Eine solche Person könnte bspw. auf 
eine Dolmetscherin treffen, falls sie 
im Rahmen einer Gerichtsverhand-
lung dazu befragt würde, ob sie eine 
bestimmte andere Person oder einen 
Verwandten kennt. Es wäre durchaus 
möglich, dass diese Person einen vom 
Dolmetscher gefingerten Namen oder 
sogar ASL-Gebärden wie MOM oder 
SISTER nicht versteht. Möglicherwei-
se hat die Person ihr eigenes Gesten-
system zur Bezeichnung bestimmter 
Personen (oder Konzepte) entwickelt, 
sodass „Schwester“ (statt mit der üb-
lichen ASL-Gebärde, die mit einer 
Handform am Kinn beginnt und da-
mit endet, dass diese Hand die Seite 
der anderen Hand berührt) vielleicht 
als „LANG HAAR SOMMERSPROSSEN“ 
wiedergegeben wird. Das macht es 
für die Dolmetscherin ungeheuer 
schwierig zu verstehen, was die be-
treffende gehörlose Person gebärdet 
oder vielleicht sogar nur durch Ges-
ten darstellt. Für eine solch außerge-
wöhnliche Situation ist die Beteili-
gung einer DI-F unverzichtbar, weil 
eine gut ausgebildete DI-F leichter ei-
nen Kontakt zu dieser Person herstel-
len und Zugang zu dem von ihr ver-
wendeten Kommunikationssystem 
erlangen kann, indem sie ihre „home 
signs“ lernt oder auf andere Weise 
mit ihr kommuniziert, z. B. durch Ges-
ten, Zeichnen, oder andere visuelle 
Formen zur Darstellung abstrakter 
Vorstellungen. Deutlichkeit ist sehr 
wichtig, weil das Justizwesen zahl-
lose Abstraktionen beinhaltet, die für 
die DI-F nur sehr schwer in visuel-
ler, konkreterer Weise wiederzuge-
ben sind, wenn die konventionelle 
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Abb. 6: ASL-LSQ-DI in Position für eine Vor-
standssitzung, wobei die Vorstandsmit-
glieder in einer Mischung von ASL- und LSQ-
Nutzern um den Tisch herum verteilt sind

11 Der hier verwendete Begriff „Mittler“ soll nicht an die alte Definition anknüpfen, die viel-
leicht eine bloße Vereinfachung der Kommunikation für beide oder eine der Parteien sug-
geriert. Dieser Begriff ist ganz offensichtlich nicht weithin anerkannt, aber ich versuche 
hier, eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Rollen der DI vorzunehmen. Dieser 
Begriff beschreibt die in Abschnitt 3.2.2 dargestellte Aufgabe am besten. Die DI-F führt ihre 
Rolle als Dolmetscherin so aus, dass der Verständigungsprozess erfolgreich abläuft, genau 
wie es die hörende Dolmetscherin tut, nicht mehr und nicht weniger.
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Sprachform keine verlässliche Op-
tion darstellt. In Abschnitt 412 wird 
eine Reihe von Interaktions-Model-
len unter Beteiligung einer DI präsen-
tiert, für die die jeweils optimale Auf-
stellung vorgeschlagen wird (für Hin-
weise zum Arrangieren eines Zweier-
gesprächs s. Abb. 7 und 8 bzw. zur Po-
sitionierung der DI in einem Gerichts-
saal Abb. 9).
	 Der Terminus „halbsprachig“ ist 
nur einer von mehreren zur Bezeich-
nung des Sprachprofils Gehörloser, 
die ganz allgemein über ein nur be-
schränktes Vokabular verfügen, in-
korrekte Grammatik produzieren und 
deren Sprachproduktion nicht auto-
matisch abläuft. Einige weitere ange-
wandte Umschreibungen waren z. B. 

„minimale Sprachkenntnisse“, „be-
schränktes Allgemeinwissen“ oder 

„betont visuelle Sprache“ (s. z. B. Frish-
berg 1990; Stewart et al. 1998; Hum-
phrey & Alcorn 2001; Gouby 2003). 
Die Kommunikation halbsprachi-
ger Gehörloser ließe sich mitunter 
als „Überlebenskommunikation“ be-
zeichnen: Die eingeschränkte Kom-
munikation ermöglicht der betreffen-
den Person, zu bekommen, was sie 
zum Leben braucht, aber auch nicht 
viel mehr als das. An dieser Stelle sei 
darauf hingewiesen, dass es äußerst 
wichtig ist, den Sprachstatus oder die 
Sprachkenntnisse der jeweiligen ge-
hörlosen Person in humaner und re-
spektvoller Weise zu benennen, an-
statt abwertende Formulierungen zu 
verwenden.
	 Ebenso wichtig ist es, die Be-
dürfnisse halbsprachiger Gehör-
loser ganz deutlich herauszustrei-
chen, wenn man z. B. Dienstleistern 
oder Vertretern von Behörden, des 
Justizwesens usw. erklärt, welches 
die angemessene Dolmetschform 
ist, damit die gehörlose Person ohne 

Mühe verstehen und sich ausdrü-
cken kann. Dies wird oft auch die 
Erklärung beinhalten, warum auch 
eine DI-F zum Dolmetschteam gehö-
ren sollte. Die häufigste Erklärung 
ist, dass die hörende Dolmetscherin, 
auch wenn sie zertifiziert ist, nur in 
der Zusammenarbeit mit einer DI-F 
sicherstellen kann, dass die Kom-
munikation für alle Beteiligten er-
folgreich verläuft. Im Justizsystem 
wird die Notwendigkeit einer DI-F 
von den Juristen oft anerkannt, weil 
ein vollständiges Verständnis des 
Gesagten in allen Schritten des Ge-
richtsverfahrens unverzichtbar ist 
(Bienvenu & Colonomos 1992; Frish-
berg 1990; Gouby 2003).
	 Bei Personen, die halbsprachig 
sind oder über gar keine konven-
tionelle Sprache verfügen, müssen 
Dolmetscher bedenken, dass Spra-
che und Kommunikation von Person 
zu Person sehr unterschiedlich sein 
können. Eine gehörlose Person mit 
sprachlichen Einschränkungen wird 

vielleicht auf die (hörende) ASL-Eng-
lisch-Dolmetscherin schauen, aber 
eben hin und wieder Schwierigkeiten 
damit haben, allen sprachlichen und 
kulturellen Nuancen zu folgen. Das 
kann auch dann passieren, wenn die 
Dolmetscherin zertifiziert und her-
vorragend ausgebildet ist. Die Klien-
tin wird sich für ihr Verständnis sehr 
stark auf die DI-F stützen, wenn sie 
die DI-F richtig zu nutzen versteht. 
Beispielsweise könnte es eine Situa-
tion geben, in der die Klientin ein Er-
eignis beschreiben soll, das am Vor-
tag passierte. Sie kann aber stattdes-
sen von Ereignissen zu erzählen be-
ginnen, die schon mehrere Wochen 
zurückliegen, um das neuere Ereignis 
in einen Kontext zu stellen. Weil die 
DI-F als „Dolmetscherin und Mittle-
rin“ tätig ist, wird sie mit der Klientin 
daran arbeiten, ihre Aufmerksamkeit 
nur auf die Informationen zu rich-
ten, nach denen sie gefragt wurde, 
und der Klientin dabei helfen, ihre 
Antwort den geforderten Konven-

12 Vgl. hierzu Teil II in der kommenden Zeichen-Ausgabe; Anm. d. Red.
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Abb. 7: DI-F in Zusammenarbeit mit einer 
LSQ-Französisch-Dolmetscherin, über die 
die gehörlose Klientin den hauptsächlichen 
Kommunikationszugang hat
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Abb. 8: DI-F mit einer LSQ-Französisch-Dol-
metscherin, wobei die DI-F als einziger Kom-
munikationszugang für die gehörlose Klien-
tin fungiert
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tionen anzupassen.13 Eine hören-
de Dolmetscherin mit einer DI-F im 
Team arbeiten zu lassen, kann des-
halb erheblich dazu beitragen, die 
Kommunikation zu erleichtern.
	 Abgesehen von den Sprachbar-
rieren gibt es noch weitere einfluss-
reiche Faktoren wie Kultur (wobei 
nicht die kanadische, nordamerikani-
sche oder Gehörlosenkultur gemeint 
sind, sondern Situationen, in denen 
gehörlose Mitglieder ethnischer Min-
derheiten Dolmetschdienste benöti-
gen und unter Umständen ASL oder 
LSQ nicht fließend beherrschen), un-
terschiedlicher sozialer oder ökono-
mischer Status und Dialekte (Um-
gangssprachliches, regionale Varian-
ten, Kommunikationssysteme einzel-
ner Gehörlosenschulen, Altersgrup-
penbedingtes usw.). Die DI-F sollte 
hinsichtlich des Hintergrunds der 
Klientin aufmerksam und einfühl-
sam sein und mit der Variationsbrei-

te persönlicher Erfahrungen rechnen, 
die von Fall zu Fall zu einem singulä-
ren Sprachgebrauch führen können.
	 Die Registry of Interpreters for the 
Deaf (RID) prüft gehörlose Dolmet-
scher und bietet eine Zertifizierung 
mit dem Titel Certified Deaf Interpre-
ter (CDI) an, wobei CDI wie folgt defi-
niert wird: „Ein Certified Deaf Inter-
preter (CDI) ist eine Person, die gehör-
los oder schwerhörig ist und von der 
Registry of Interpreters for the Deaf 
als Dolmetscher geprüft wurde.
	 Zusätzlich zu hervorragenden all-
gemeinen Kommunikationsfähigkei-
ten und einer allgemeinen Dolmet-
scherausbildung kann ein CDI au-
ßerdem über eine spezielle Ausbil-
dung und/oder Erfahrung im Einsatz 
von Gesten, Pantomime, Hilfsrequisi-
ten, Zeichnungen und anderen Mit-
teln zur Verbesserung der Verstän-
digung verfügen. Der CDI besitzt ein 
breites Wissen über und Verständ-

nis von Gehörlosigkeit, der Gehörlo-
sengemeinschaft und/oder Gehör-
losenkultur, das in Verbindung mit 
hervorragenden Kommunikations-
fähigkeiten in sowohl alltäglichen 
als auch ganz besonders schwieri-
gen Dolmetschsituationen zusätzli-
che Expertenkenntnisse beisteuern 
kann“ (RID Standard Practice Paper: 
Use of a Certified Deaf Interpreter; 
http://www.rid.org (23. 2. 2010)).
	 Das Berufsfeld gehörloser Dol-
metscher ist noch sehr jung, und die 
Definition der RID liefert keine klaren, 
detaillierten Beschreibungen der ver-
schiedenen Rollen von DIs, wie sie in 
diesem Beitrag erörtert werden. Die 
RID-Definition scheint sich vorwie-
gend auf die DI-F-Rolle zu konzentrie-
ren. Das RID Standard Practice Paper 
zu CDIs schildert kurz einige zusätz-
liche Funktionen und mögliche Auf-
gaben einer CDI, die Definition ließe 
sich also eindeutig über die Funktion 
der Mittlerin hinaus erweitern, mit 
Kategorien wie „Spiegeln“ und Dol-
metschen für taubblinde Menschen 
(wie auch von der RID vorgeschlagen), 
Dolmetschen zwischen zwei Gebär-
densprachen usw.

3.2.3 Arbeiten mit Internationalen 
Gebärden

Die Dolmetschsituation für Interna-
tionale Gebärden ist sehr ähnlich wie 
das in Abschnitt 3.1.1 vorgestellte 
Modell für die ASL-LSQ-DI. Ein wich-
tiger Unterschied ist allerdings, dass 
Internationale Gebärden nicht als 
natürliche Gebärdensprache gelten, 
die mit einer bestimmten Gemein-
schaft gehörloser Anwender in Ver-
bindung stünde. Ich behandele sie 
deshalb als Teil des Abschnitts 3.2 

„Arbeiten innerhalb einer Sprache“, 
weil es hierbei um das Dolmetschen 

13 Siehe Mindess (1999) für eine Erörterung solcher kultureller Rahmungen und Kontex-
tualisierungen. Mindess weist vor allem darauf hin, dass derartige Rahmungen für ge-
hörlose ASL-Nutzer und hörende Englischsprecher äußerst verschieden ausfallen können.
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Abb. 9: DI-F mit LSQ-Dolmetscherin bei einer Gerichtsverhandlung
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zwischen einer natürlichen Gebär-
densprache und einem Gebärdensys-
tem geht, das keine natürliche oder 
muttersprachlich erworbene Spra-
che irgendwelcher Mitglieder von Ge-
hörlosengemeinschaften ist. Dieses 
System umfasst eine Kombination 
aus Gesten, Lehngebärden aus ver-
schiedenen existierenden Gebärden-
sprachen und „Pidgin“-Gebärden, die 
speziell für bestimmte Dolmetsch-
situationen entwickelt wurden, wie 
internationale Tagungen (z. B. Deaf 
Way II), die Deaflympics oder interna-
tionale Treffen, an denen Nutzer ver-
schiedener Gebärdensprachen betei-
ligt sind. Die ursprüngliche Bezeich-
nung „Gestuno“ sollte die Einheit von 
Gebärdensprachen hervorheben und 
war als Äquivalent zur internationa-
len Lautsprache „Esperanto“ gedacht 
(Moody 1987). Autorisiert wurde „Ge-
stuno“ durch den Weltverband der 
Gehörlosen, der beim Britischen Ge-
hörlosenverband ein Basiswörter-
buch mit 1.500 Gestuno-Gebärden 
in Auftrag gab (World Federation of 
the Deaf 1975). Heutzutage verwen-
det man aber statt „Gestuno“ die Be-
zeichnung Internationale Gebärden. 
Diese werden eingesetzt, wenn Teil-
nehmer einer Veranstaltung, die un-
terschiedliche Gebärdensprachen ver-
wenden, themenspezifisch direkt mit-
einander kommunizieren wollen. Al-
lerdings besitzen sie, wie bereits ge-
sagt, im Vergleich zu natürlichen Ge-
bärdensprachen wie ASL und LSQ kei-
nen komplexen und vollständigen 
Satz grammatischer Merkmale. Man 
sollte aber keinesfalls vergessen, dass 
Internationale Gebärden auf natürli-
chen und visuellen grammatischen 
Prinzipien basieren, weshalb sich Ge-
bärdensprachnutzer mit dieser Kom-
munikationsform oft recht wohl füh-
len. Internationale Gebärden wurden 

von Gehörlosen oft für eine natürliche 
Gebärdensprache gehalten, tatsäch-
lich sind sie das aber nicht. Dennoch 
ist eine gehörlose Dolmetscherin, die 
Internationale Gebärden verwendet 
(DI-IS), für ein mit Internationalen Ge-
bärden vertrautes internationales Pu-
blikum eine große Hilfe, weil sie die 
Informationen mithilfe der am wei-
testen verständlichen internationa-
len Gebärden vermittelt.

3.2.4. Arbeit mit taubblinden 
Menschen innerhalb einer Sprache

Neben der Dolmetschtätigkeit in-
nerhalb einer Sprache als DI-M, DI-F 
oder DI-IS arbeiten DIs auch noch mit 
taubblinden Menschen. In Abschnitt 
3.1.2 habe ich den Prozess der Arbeit 
mit taubblinden Klienten beschrie-
ben, wenn zwei Gebärdensprachen, 
z. B. ASL und LSQ, beteiligt sind. Ab-
gesehen vom Informationstransfer 
aus einer Ausgangssprache in eine 
andere Zielsprache läuft bei der Ar-
beit innerhalb einer Sprache vieles 
in diesem Prozess ähnlich ab. Hier 
nimmt die DI, die mit einer taubblin-
den Klientin arbeitet, den Ausgangs-
input einer gebärdenden Vortragen-
den, einer weiteren DI oder einer hö-
renden Dolmetscherin auf und über-
mittelt die Informationen in einer 
Kommunikationsform, die für die-
se taubblinde Klientin verständlich 
ist – hierbei ist aber nur eine Sprache 
beteiligt. Ein Unterschied zwischen 
dieser und den anderen Funktio-
nen DI-M, DI-F und DI-IS besteht da-
rin, dass die DI in der Nähe der taub-
blinden oder sehbehinderten Klien-
tin positioniert sein muss, wobei die-
se Positionierung je nach Präferenz 
der Klientin zahlreiche verschiedene 
Formen annehmen kann (Petronio 
1995; Mesch 2001). Solche Klienten 

können große Anforderungen an die 
Dolmetscher stellen, weil sie nicht in 
der Lage sind, Zeichnungen oder vor-
bereitete Bilder zu nutzen – anders 
ausgedrückt: Visuelle Medien kön-
nen, wenn überhaupt, nur sehr ein-
geschränkt eingesetzt werden. Die 
DI muss sich dafür wappnen, diese 
Kommunikationsprobleme zu über-
winden und bei verschiedenen taub-
blinden Klienten jeweils spezifische 
Kommunikationsformen einzuset-
zen (Smith 1994).

3.2.5. Zusammenfassung

Eine professionell ausgebildete DI ist 
bestens dazu geeignet, die verschie-
denen in Abschnitt 3.1.2 beschriebe-
nen Aufgaben zu erfüllen. Hauptfak-
tor für den Erfolg als DI ist ein ein-
fühlsames Bewusstsein für die Spra-
che und Kommunikationsbreite Ge-
hörloser, die Verwendung von Ge-
bärdenfremdsprachen, Gesten, ein-
zigartigen (und höchst unterschied-
lichen) „home signs“ usw. Eine DI, 
die in Kanada mit Gemeinschaften 
arbeitet, in denen ASL und LSQ ge-
nutzt werden, muss sowohl multi-
lingual, mit Kenntnissen in beiden 
Gebärdensprachen und den Schrift-
formen des Englischen und Franzö-
sischen, als auch multikulturell sein, 
damit sie sich im Interesse einer kor-
rekten Übertragung inmitten dieser 
mannigfaltigen Sprachdimensionen 
mühelos bewegen kann. DIs in Gebie-
ten, in denen nur eine Gebärdenspra-
che, z. B. ASL, und eine Hauptschrift-
sprache wie Englisch genutzt werden, 
sollten in diesen beiden Sprachen 
zweisprachig sein. Der Hauptvorteil 
beim Einsatz von DIs besteht darin, 
dass die regionale Gebärdensprache 
ihre Erstsprache ist und sie die Erfah-
rung des Lebens als Gehörlose mit 
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den gehörlosen Klienten teilen – die-
se ‚Gleichartigkeit‘ ist ein wichtiger 
Faktor für Vertrauensbildung und ef-
fektive Verständigung. Solange sie 
den Berufskodex einhält, der in Ab-
schnitt 5 noch eingehender bespro-
chen wird, kann die DI zur Anwältin 
für den Kommunikations- und Ver-
stehensprozess der gehörlosen Klien-
ten werden (Bienvenu & Colonomos 
1992). Die Anwesenheit der DI kann 
auf die gehörlose Klientin einen posi-
tiven psychologischen Einfluss haben, 
weil beide auf der Grundlage ihrer 
gleichartigen ‚Lebenserfahrung‘ und 
kulturellen Identifikation miteinan-
der in Beziehung treten können. Das 
kann bei der gehörlosen Klientin ein 
Gefühl von Empowerment auslösen, 
mit dessen Hilfe sie in der Lage ist, an-
deren Personen gegenüber, mit de-
nen sie zuvor nicht kommunizieren 
oder die sie nicht erreichen konnte, 
ihre Gedanken auszudrücken (Bien-
venu & Colonomos 1992; Humphrey 
& Alcorn 2001; Gouby 2003).
	 Ein realer Dolmetscheinsatz kann 
hier als hervorragendes Fallbeispiel 
dienen. In dieser Situation arbeite-
te eine hörende Dolmetscherin mit 
einer gehörlosen Frau, der man die 
Möglichkeit vorstellte, ihr Kind zur 
Adoption freizugeben (Gouby 2003). 
Die Dolmetscherin kam zu der Über-
zeugung, dass bei der Klientin ein 
Kommunikationsproblem vorlag, 
weil sie ohne Weiteres dazu bereit 
schien, ihr Kind adoptieren zu lassen, 
obwohl diese Bereitschaft angesichts 
der Umstände gar nicht nachvollzieh-
bar war. Da sie eine Kommunika-
tionsbarriere vermutete, entschloss 
sich die Dolmetscherin, die Hinzu-
ziehung einer DI-F zu erbitten, um si-
cherzustellen, dass die Klientin auch 
alle gesetzlichen Konsequenzen ei-
ner Adoptionsfreigabe verstand. Die 

DI-F kam dazu und begann das Ge-
spräch zu dolmetschen, einschließ-
lich aller Problemkreise, die dazu-
gehörten, und prüfte nach, dass die 
gehörlose Klientin die gesetzlichen 
Konsequenzen der richterlichen Ent-
scheidung verstand. Erst da begriff 
die Frau, dass sie das Recht hatte, den 
Adoptionsvorschlag abzulehnen und 
Argumente dafür vorzubringen, das 
Kind zu behalten, was letztendlich 
zu einer dramatischen Wende in der 
Gerichtsverhandlung führte. Das ist 
ein Beispiel für mögliches Empow-
erment in Entscheidungsprozessen, 
weil die gehörlose Klientin zu einem 
anderen Mitglied ihrer eigenen Ge-
meinschaft in Beziehung treten und 
ihm vertrauen kann. Auf diese Wei-
se hatte sie die Möglichkeit, sich frei 
auszudrücken, anstatt unter lauter 
Hörenden allein und psychologisch 
überwältigt zu sein. Aufgrund solcher 
psychologischer Faktoren kann die DI 
eine wesentliche Rolle dabei spielen, 
eine Verständigung durch Dolmet-
schen herbeizuführen.

(Fortsetzung im nächsten Heft)
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